
E N E RG I EAUSWE lS,u, wohngebäude
gemäß den $$ 1 6 ff . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.1 1 .2013

Gültig bis: 16.09.2028

Registriernummer 2 BW-2018-002205861

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
1

Gebäude

Adresse

Gebäudeteil

ahr Gebäude'
Bauiahr Wärmeerze

Anzahl Wohnunqen

Gebäudenutzfläche

Erneuerbare E ren

Art der Lüftung/Kühlung

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Aussteller

Dipl.-lng.(TH)
Ramon Jovani Wendt
Helmertstr. I
76131 Karlsruhe

Gebäudefoto
(freiwillig)

Wesentliche Energieträger -für

Heizuno und Warmwasser'
Verwendung: keine

V
x

Fensterlültung n
Schachtlüftung n

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung n Anlage zur

Lüftungsanlageohnewärmerückgewinnung Kühlung

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen
(Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

n Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

m Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch a Eigentümer n Aussteller

I Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte

Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen

überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

tr Neubau I M.odernisierung I Sonstiges (freiwillig)

E VermietungiVerkauf (Anderung/Erweiterung)

'17.09.2018

Ausstellungsdatum

't) /
,/'

't7 /l a, ') .r . i. t a. " /., lt-r' ,/y' -^

,11

U nterschrift des Ausstellers

SCHWARZWALDSTR. 23, 7911 7 FREIBURG

Z nach S 
.19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

1 Datum der angewendeten EnEV. gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung,zur.EnE . . . 
2 Bei nicht rechtzeitiggr lteilung der

Registriernummär (g 17 Absatz + Sätz l und 5 EnEV)lst das Datum der Aniragstellung einzutragen;die Registriernummer ist nach deren Eingang

^oir-,r,a^ti.t ain-,,cÄrzan 3 llahrfanhannehon mÄnlich - 4 hei Wärmenetzen Battiahr der ljberoabestation
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Ador-deqnget gemäß EnEV a

Primärenergiebedarf

lst-Wert kWh/(m'?'a) Anforderungswert

Energeliqche. Q-ualität der Geb-äudehülle Hr

lst-Wert W(mz.K; Anforderungswert

kWh/(m'?'a)

W(mz'K)

eingehalten

Fü r Enery iebedart-sbelgchn ung gn velwendet€s Verf ahren

n Verfahren nach DIN V 41 08-6 und DIN V 4701-10

n Verfahren nach DIN V 18599

n Regelung nach $ 3 Absatz 5 EnEV

n Vereinfachungen nach $ 9 Absatz 2 EnEV
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)

Endeneroiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtan!abe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme'und
Kältebedarfs aul Grund des Erneuerbare-Energien'
WärmegeseEes (EEWärmeG)

%

Deckungsanteil: %

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anlorderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.

Ü Die nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

E Die in Verbindung mit $ 8 EEWärmeG um "/"
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten

Verschärfter Anf orderun gswert
Primärenergiebedart: kWh/(m,.a)

kWh/(mz.a)

Verg leichswerte Endenerg ie

.,,A+lAlB I c I o I E I r::::äffi
0 25 50 75 100 126 150 175 200 U5 >250' ,,..iiijij]i!iiM

n

ut".-**'"""",-**,$*

Verschärfter Anforderungswert
lür die energetische Qualität der W(m,.K)
Gebäudehülle H'':

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzlläche (Ax), die im

Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

E N E RG I EAUSWEIS,u, wohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.1 1 .2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

A+ lnl
25 50

Blclo lr I r
75 100 125 150 175

Registriernummer 2 BW-201&002205861

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

COr-Emissionen 3

^"sB ^..f;i ^."-:.*tr;in- o*lö" s:"
d::"" -""X.- -.{"-

-"""- {;i* kqi* 7

kg/(m'?'a)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Enerqieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises- 3 freiwillige
n"täbä' --'.äi-näi-nöroäJ io-'"ä6'Ji Mädernisierunq im Fati dei $ 16 Absätz 1 Satz-3 EnEV - 5 nur bei Neubau
b'üüi6äi NeubauimfaiiäerAnwJÄOungvon$7Absatz1Numäer2EEWäräreG 7EFH: Einfamilienhaus,MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAUSWE lS,u, wohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18-1 1 .201 3
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Energieverbrauch
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Pri märenerg ieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
IPflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Vergleichswerte Endenerg ie
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a255075 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten
ist.

Erläuterungen zum Verlahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte

pro euadratmeter Gebäudeiutzfläche [nr; nacfr der Energieeinsparverordnung,.die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

ber tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden

Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2.auf Seite 1 des Energieagpweiqeg . ... 3 gegebenenfalls

aucn [eeiitänOsruscntage, Warmwassär- oder Kühlpauschale in kWh a EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeilraum

von bis
Energieträger 3

Primär-
energie-

faktor

Energieverbrauch
lkwh]

Anteil
Warmwasser

Ikwh]

Anteil Heizung
lkwhl

Klima-
faktor

01 .01 .2014 31 .12.2014 Erdgas H 11 51 382 12452 38930 1,04

0l.01 .2015 31 .12.2015 Erdgas H 1.1 42501 20576 21925 0,97

01.01 .2016 31 .122016 Erdgas H 1.1 41 090 1 6091 24999 0.94



E N E RG I EAUSWE IS,u, wohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.1 1 .2013

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Registriernummer 2 BW-2018-002205861

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
4

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind möglich nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in I als
Zusammenhang I Einzel-

mit größerer I maß-
Modeinisierung I nahme

Bau- oder
Anlagenteile

lsolieruno prüfen und qqf. verbessern

lsolieruno orüfen und oqf. verbessern

Einsatz alternativer Energiequellen prüfen

(freiwillige Angaben)

tionszeit stunde
Endenergie

I geschätzte

'4r"Jlt1': l5li,}Hiß

n I weitere Empfehlungen auf

Hinweis: für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.
eise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Modernisierungs
Sie sind nur kurz

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

Ramon JovaniWendt, Helmertstr. 9, 76131 Karlsruhe

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben rreiwillis)

Liegenschaftsnummer: 1 21 1 924

1 siehe Fußnote .1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAUSWEIS,u'. wohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.1 1 .2013

Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil - Seite 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Woh-nzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des

Energieausweises gämäß dem Muster nach Anlage 6 auf den

Gena-uOeteit zu besöhränken, der getrennt als Wohngebäude zu

behandeln ist (siehe im Einzelnen $ 22 EnEV) Dies wird im

Energieausweis durch die Angabe "Gebäudeteil" deutlich gemacht'

Erneuerbare Energien' Seite 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum

EEWärmeG) dazu weitere Angaben'

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf .und
den Endinergiebedarf dargestellt' Diese Angaben werden rechnerisch

ermittelt. Diä angegebenen Werte werden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw- gebäudebezogener Daten und unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen (2.B. standardisierte Klimadaten,

definiertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität

des Ge6äudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den

tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab'

Er berücksichtigi neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"

(Erkundung, öewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils

äingesetzte-n Energieträger (2.8. Heizö|, Gas, Strom, erneuerbare
Enögien etc.). Ein ileineiWert signalisiert einen geringen Bedarf und

Jamii eine hohe Energieeffizienz sowre eine die Ressourcen und die

Umwelt schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem

Energiebedarf verbundenän cor-Emissionen des Gebäudes freiwillig

angegeben werden.

Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Um-f aisu ngsf läche bezogene Transmissionswärmeverlust
(FormelzeicÄen in der EnEV: H, ). Er beschreibt die durchschnittliche

Änergetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfassungsflächen
(Außänwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes Ein kleiner Wert

lignalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt d;e

EÄEV Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor

Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete'

iährlich OeriOtigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und
'Wurt*"rr"rbeieitung an. Er wird unter Standardklima- und

ständardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein lndikator für die

Energieeffizieni eines 
-Gebäudes und seiner Anlagentechnik Der

Ende-nergiebedari ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der

Annahmivon standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung

der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
lnnentem"peratur, der Viarmwasserbedarf und die notwendige Lüftung

sichergeitellt werden können. Ein kleiner weri signalisiert einen
geringän Bedarf und damit eine hohe Energieellizienz'

5

Angaben zum EEWärmeG 'Seite 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang

erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs
nutzen. ln dem Feld "Angaben zum EEWärmeG" sind die Art der

eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der

Pf lichterf üllung abzulesen Das Feld "Ersatzmaßnahmen" wird
ausgelüllt, wenn die Anforderungen des EEWärmeG teilweise oder

vottitändig durch Maßnahmen zur Einsparung von Energie erfüllt
werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Behörde als

Nachweis des Uhfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme

und der Einhaltung der fÜr das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der

Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermitte[t. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten

des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrrinde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird

an-hand der lionkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von

Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet' So

führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten

Winter niöht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes' Der

Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Oualität des

Gebäudäs und seineiHeizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch Ein Rückschluss auf den künftig zu

erwarte-nden Verbrauch ist .iedoch n icht mögl ich ; i nsbesondere können

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie

von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen

Nutzung unä dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen'
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch-bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen' lm

lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel

elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
über eine Pauschale berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von

eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die

genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, i$t der

iabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch - Seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er

mithilfe vön Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils

eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Pflichtangaben für lmmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in $ 16a

Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafÜr erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart

der Seite 2 ode( 3.

Vergleichswerte'Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte aui Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte uid sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte

dieses Gebäudes miiden Vergleichswerten anderer Gebäude sein Es

sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die

einzelnen Verqleichskategorien liegen.


